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Bericht zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 25.03.2025 

 
 
TOP 3   Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, sowie 
der Finanzplanung und Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2025 
Vorlage: 040/2025 
 
Beschluss: 
 
1. Dem Haushalts-, Finanz- und Stellenplan des Kämmereihaushaltes für das Haushaltsjahr 
2025 wird zugestimmt. 
2. Der mittelfristigen Finanzplanung mit Investitionsprogramm wird ebenfalls zugestimmt. 
3. Nachstehende Haushaltssatzung wird erlassen: 
 
 

Haushaltssatzung der  Stadt Möckmühl für das Haushaltsjahr 2025 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.03. 

2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen: 

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen            EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 26.989.078 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -28.987.141 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 
 

-1.998.063 
 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 700.000 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 700.000 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -1.298.063 

 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 26.002.228 
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2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -26.164.999 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

         -162.771 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.574.400 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   -4.438.000 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

1.136.400 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

973.629 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -1.149.264 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

-1.149.264 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-175.635 

-I- 

§ 2 Kreditermächtigung 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR. 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künfti-
ge Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.340.000 EUR. 

 

§ 4 Kassenkredite 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR. 
 

Möckmühl, den 25.03.2025 

Michler 

Bürgermeister 

 
 
 
 
TOP 4   Beratung und Beschluss des Wirtschaftsplans und der Finanzplanung des 
Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025 
Vorlage: 041/2025 
 
Beschluss: 
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1. Dem Wirtschafts-, Finanz- und Stellenplan der Wasserversorgung für das Jahr 2025 wird 
zugestimmt. 
 
2. Der mittelfristigen Finanzplanung sowie dem Investitionsprogramm 2025 – 2028 wird zu-
gestimmt. 
 
3. Nachstehender Wirtschaftsplan der Wasserversorgung wird festgestellt: 
 
 
Stadt Möckmühl 

Wasserversorgung 
 

 

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderats 
zum 

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl für das Wirtschaftsjahr 
 

2 0 2 5 
 

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat in seiner Sitzung am 25.03.2025  
folgenden Beschluss gefasst: 

 
Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl für das Jahr 2025 wird festgesetzt 
 
1.     im Erfolgsplan mit 
 
  Erträgen in Höhe von  1.706.000 € 
          Aufwendungen in Höhe von  -1.697.440 € 
         Jahresüberschuss/ Fehlbetrag    8.560 € 
 
2. im Liquiditätsplan mit 
  
 a) aus laufender Geschäftsstätigkeit  
  
  Einzahlungen in Höhe von   1.706.000 € 
          Auszahlungen in Höhe von  - 1.208.440 € 
          einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf  497.560 € 
 
     b) aus Investitionstätigkeit 
 
       Einzahlungen in Höhe von            0 € 
           Auszahlungen in Höhe von         -2.750.000 € 
           einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf                    - 2.750.000 
€ 
 
      c) einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
          Geschäfts- u. Investitionstätigkeit ( Saldo a) u. b))      - 2.252.440 € 
 
      d) aus Finanzierungstätigkeit 
 
    Einzahlungen in Höhe von                        
2.163.600 € 
            Auszahlungen in Höhe von                - 396.248 € 
            einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                 
2.567.352 € 
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        e) ein Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf des 
             Liquiditätsplans von ( Saldo c) und d))           314.912  
€ 
 
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für 
 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 wird festgesetzt auf         2.145.000 € 
 
 
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
 wird festgesetzt auf  96.000 € 
 
 
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird fest- 
 gesetzt auf  300.000 € 
 
 
Möckmühl, den 25.03.2025 
 
 
Simon Michler  
Bürgermeister 
 
 
TOP 5   Barrierefreie Bushaltestellen Züttlingen Neuenstadter Straße - mögliche Sanie-
rung 
Vorlage: 046/2025 
 
Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung die Planungsleistungen für die barrierefreie 

Umgestaltung der Bushaltestelle Neuenstadter Straße in Züttlingen (beidseits) sowie des 

Fußgängerüberwegs auf Basis des Angebots in Höhe von 28.566,33 Euro an die Kehle 

Ingenieurbüro GmbH zu vergeben. 

 
2. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung für die barrierefreie Umgestaltung der 

Bushaltestelle Neuenstadter Straße in Züttlingen (beidseits) sowie des 

Fußgängerüberwegs einen Förderantrag zu stellen. 

 
 
 
 
TOP 6   Sanierung Sanitäranlage Grundschule Möckmühl 
Vorlage: 047/2025 
 
Beschluss: 
 
Der Auftrag geht an die Firma ASW Sascha Wagner, auf der Grundlage der Angebotssum-
me von knapp 50.000 Euro. 
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TOP 7   Straßenreinigung für die Jahre 2025/2026/2027 – Vergabe der Leistungen 
Vorlage: 045/2025 
 
Beschluss: 
 

Die Straßenreinigung wird entgegen der in der Ausschreibung angedachten zwei Lo-

se gesamt vergeben. Die Firma Borth erhält den Auftrag für die gesamte Straßenrei-

nigung (Los1 und Los 2) in Möckmühl. 

 
 
 
 
TOP 8   Zuschussantrag Spvgg Möckmühl 
Vorlage: 042/2025 
 
Beschluss: 
 
Der Spvgg Möckmühl werden die Umbaumaßnahmen des Sportheims mit 5.000 €, das ent-
spricht 10% der Auftragssumme, bezuschusst, sobald die Rechnungen eingereicht sind.  
 
 


	Zu

